
— Verletzung des Grundsatzes der effektiven Rechtspflege, der 
eine besondere Ausprägung des allgemeinen Rechtsgrund
satzes der Rechtssicherheit darstellt, indem das Gericht das 
von der Kommission gewählte Zustellungsverfahren für den 
angefochtenen Beschluss fehlerhaft klassifiziert und keine 
Anforderungen aufgestellt habe, welche Förmlichkeiten für 
die Wirksamkeit einer Zustellung gegen Empfangsbekennt
nis eines Beschlusses nach Art. 7 der Verordnung Nr. 
659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere 
Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG- 
Vertrags ( 1 ) einzuhalten sind. 

— Verletzung des Grundsatzes der effektiven Rechtspflege, der 
eine besondere Ausprägung des allgemeinen Rechtsgrund
satzes der Rechtssicherheit darstellt, indem das Gericht fest
gestellt habe, dass die Kommission bei der Rüge der ver
späteten Einreichung der Klage nicht den Beweis zu erbrin
gen hatte, dass die Sendung von einer identifizierbaren Per
son in Empfang genommen wurde und dass es sich bei 
dieser Person um eine Person handelte, die zur Entgegen
nahme von Zustellungen berechtigt war. 

( 1 ) ABl. L 83, S. 1. 

Vorabentscheidungsersuchen des Amtsgerichts Wedding 
(Deutschland) eingereicht am 14. März 2013 — eco 
cosmetics GmbH & Co. KG gegen Virginie Laetitia 

Barbara Dupuy 

(Rechtssache C-119/13) 

(2013/C 164/14) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Amtsgericht Wedding 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: eco cosmetics GmbH & Co. KG 

Beklagte: Virginie Laetitia Barbara Dupuy 

Vorlagefragen 

1. Ist die Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur 
Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens ( 1 ) dahin
gehend auszulegen, dass der Antragsgegner einen Antrag 
auf gerichtliche Überprüfung des Europäischen Zahlungs
befehls auch dann stellen kann, wenn ihm der Zahlungs
befehl nicht oder nicht wirksam zugestellt wurde? Kann 
dabei insbesondere auf Artikel 20 Abs. 1 oder Artikel 20 
Abs. 2 EUMahnVVO entsprechend abgestellt werden? 

2. Für den Fall, dass die erste Frage zu bejahen ist: 

Hat der Antragsgegner für den Fall, dass ihm der Zahlungs
befehl nicht oder nicht wirksam zugestellt wurde, für seinen 
Überprüfungsantrag zeitliche Grenzen zu beachten? Ist dabei 
insbesondere auf die Regelung des Artikel 20 Abs. 3 
EUMahnVVO abzustellen? 

3. Weiter für den Fall, dass die erste Frage zu bejahen ist: 

Welche prozessuale Rechtsfolge ergibt sich für den Fall, dass 
der Überprüfungsantrag Erfolg hat; kann dabei insbesondere 
entsprechend auf Artikel 20 Abs. 3 oder Artikel 17 Abs. 1 
EUMahnVVO abgestellt werden? 

( 1 ) ABl. L 399, S. 1. 

Vorabentscheidungsersuchen des Amtsgerichts Wedding 
(Deutschland) eingereicht am 14. März 2013 — 
Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H. gegen 

Tetyana Bonchyk 

(Rechtssache C-120/13) 

(2013/C 164/15) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Amtsgericht Wedding 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H. 

Beklagte: Tetyana Bonchyk 

Vorlagefragen 

1. Ist die Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur 
Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens ( 1 ) dahin
gehend auszulegen, dass der Antragsgegner einen Antrag 
auf gerichtliche Überprüfung des Europäischen Zahlungs
befehls auch dann stellen kann, wenn ihm der Zahlungs
befehl nicht oder nicht wirksam zugestellt wurde? Kann 
dabei insbesondere auf Artikel 20 Abs. 1 oder Artikel 20 
Abs. 2 EUMahnVVO entsprechend abgestellt werden? 

2. Weiter für den Fall, dass die erste Frage zu bejahen ist: 

Welche prozessuale Rechtsfolge ergibt sich für den Fall, dass 
der Überprüfungsantrag Erfolg hat; kann dabei insbesondere 
entsprechend auf Artikel 20 Abs. 3 oder Artikel 17 Abs. 1 
EUMahnVVO abgestellt werden? 

( 1 ) ABl. L 399, S. 1
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